
Hebesätze werden gesenkt
Grundsteuerreform war Thema – Seniorennachmittag beim Burschenfest

Rain. (ih) Bürgermeisterin Anita
Bogner hat mit ihren Räten in der
Sitzung des Gemeinderates wieder
Beschlüsse gefasst und Entschei-
dungen getroffen. So hat der Ge-
meinderat den Aufstellungsbe-
schluss zur Erweiterung des Gewer-
begebiets Puchhofer Weg gefasst.
Das bestehende Gewerbegebiet am
Wiesengrund soll in östlicher Rich-
tung um rund ein Hektar erweitert
werden. Der Grund dafür konnte
erworben werden.
Für die bevorstehende Bundes-

tagswahl, die voraussichtlich am 23.
Februar stattfindet, wurden die
Wahllokale wie bisher festgelegt: in
der Schule Rain, in der Mehrzweck-
halle Rain und im Bürgerhaus
Dürnhart. Die Wahlvorsteher wur-
den bereits benannt.
Im weiteren Verlauf hat der Ge-

meinderat Rain die ab 1. Januar gel-
tenden Hebesätze beschlossen. Der
Hebesatz für die Grundsteuer A
wird auf 260 v. H., der Hebesatz für
die Grundsteuer B wird auf 230 v.
H. gesenkt. Der Hebesatz für die
Gewerbesteuer bleibt unverändert
bei 330 v. H. In der Gemeinde Rain
lag der Grundsteuerhebesatz für die
Grundsteuer A (für landwirtschaft-
liche Grundstücke) bisher bei 350 v.
H. und für die Grundsteuer B (für
bebaute Grundstücke) ebenfalls bei
350 v. H.. Im Zuge der Grundsteuer-
reformmussten die Hebesätze geän-
dert werden.
Die Kämmerei hat bei der Be-

rechnung der neuen Hebesätze auf
die Daten des Finanzamtes zurück-
gegriffen und die Zahl der Grund-
stückseigentümer miteinkalkuliert,
die noch keine Grundsteuererklä-
rung abgegeben haben oder deren
Daten vom Finanzamt noch nicht
übermittelt wurden.
Der Gemeinderat hat dem Vor-

schlag der Verwaltung auf mög-
lichst aufkommensneutrale Hebe-
sätze zugestimmt. Das bedeutet,
dass sich die Einnahmen der Ge-
meinde aus der Grundsteuer nur ge-
ringfügig verändern werden, es be-
deutet aber auch, dass aufgrund der
neuen Vorgaben einige Steuerzahler

mehr und andere weniger bezahlen
werden müssen.
Die Gemeinde Rain wechselt ab

2025 die Gemeinde-App. Der Ver-
trag für die bisherige App wird über
den 31. Dezember hinaus nicht ver-
längert.

Asphalt wird erneuert
Der Gemeinderat nahm Kenntnis

von der überarbeiteten Globalrech-
nung zur Entwässerungsanlage. Die
Gebührensätze werden zum 1. Ja-
nuar 2025 geändert. Ab 2025 wird
eine Niederschlagswassergebühr
eingeführt. Die Niederschlagswas-

sergebühr beträgt 0,20 Euro/qm be-
festigte Fläche pro Jahr. Die Grund-
gebühr wurde auf 61,33 Euro/Jahr,
die Schmutzwassergebühr auf 1,79
Euro/cbm festgelegt.
Der nächste Tagesordnungspunkt

war die Erneuerung der Asphalt-
deckschicht in der Hopfengarten-
straße. Diese soll erneuert werden.
Den Auftrag erhielt die Firma Ge-
genfurtner, Straßkirchen, zum
Bruttoangebotspreis von etwa
545000 Euro. Im weiteren Verlauf
informierte Bürgermeisterin Anita
Bogner, dass die Gemeinde die Mög-
lichkeit erhält, sich als Kommandi-
tistin an der Betreibergesellschaft
GSW Energiepark 2025 zu beteili-
gen. Beschlossen wurde, dass sich
die Gemeinde Rain an der GSW
Energiepark 2025 mit einem Betrag
von 50000 Euro beteiligt.
Beim nächsten Tagesordnungs-

punkt beschlossen die Gemeinderä-
te die Kostenübernahme eines Se-
niorennachmittags bei der Fahnen-
weihe/Gründungsfest des Bur-
schenvereins Rain, das vom 27. bis
30. Juni 2025 stattfindet. Der Senio-
rennachmittag findet am Festsams-
tag (28. Juni) vor dem Totengeden-
ken statt. Eingeladen werden alle
Senioren und Seniorinnen der Ge-
meinde Rain, die spätestens am
Festsonntag ihr 65 Lebensjahr
(Mindestalter) vollendet haben. Die
Gemeinde spendiert den Teilneh-
mern je eine Essens- und eine Ge-
tränkemarke (0,5 Liter).

Zuschuss für den SC
Auch um den Bedarf an Wohn-

bauland ging es in der Sitzung
des Gemeinderates in Rain. Um den
anhaltenden Bedarf decken zu kön-
nen, wird vonseiten der Gemeinde
das Verfahren zur Aufstellung eines
Bebauungs- mit Grünordnungspla-
nes eingeleitet. Auf dem Grund-
stück Flurnummer 364 (zwischen
Südumgehung, Kirchstraße und
Kreisstraße) wird ein etwa 1,8 Hekt-
ar großes neues Wohnbaugebiet
ausgewiesen. Der Bebauungsplan
erhält die Bezeichnung „WA Tal-
äcker“. Vormerkungen für den Er-
werb von Bauparzellen werden
noch nicht angenommen.

Der abschließende Tagesord-
nungspunkt der Gemeinderatssit-
zung beschäftigte sich mit dem An-
trag des SC Rain auf Bezuschussung
der Instandhaltungs- und Regene-
rierarbeiten. Der SC musste Repa-
raturmaßnahmen der Bewässe-
rungsanlage mit Gesamtkosten von
9389,58 Euro sowie Regenerie-
rungsarbeiten des Neben- und Trai-
ningsplatzes mit Gesamtkosten von
7741,33 Euro durchführen. Die Ge-
meinderatsmitglieder beschlossen,
dass der SC einen Zuschuss zu den
Reparatur- und Regenerierungsar-
beiten in Höhe von 5000 Euro er-
hält. (ih)


